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§ 8 MinroG Schurfberechtigung
 MinroG - Mineralrohstoffgesetz

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 16.04.2022

§ 8.

Zum Erschließen und Untersuchen natürlicher Vorkommen bergfreier mineralischer Rohsto1e und solche

enthaltender verlassener Halden zum Feststellen der Abbauwürdigkeit ist eine Schurfberechtigung erforderlich.
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